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Soweit ich weiß, muss eine Lebensgemeinschaft und auch ein gemeinsamer Wohnort bereits
seit einer gewissen Zeit VOR der Bewerbung bestehen, um angerechnet zu werden.
Das kannst aber wahrscheinlich verbindlicher in den Unterlagen nachlesen, die auf den Seiten
der Bezirksregierung sind.
Viele Grüße
AK
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